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Zweiter Ceil .

Die Tätigkeit des Zentrums auf religiöſem Gebiet .

A. Staatliche Freiheit der Religionsübung .

§ 45 . Der Toleranzantrag des Sentrums konnte in

dieſem Seſſionsabſchnitt nicht zur Beratung gebracht werden . Am

28 . November 1907 aber hat der Abg . Dr . Spahn , anknüpfend
an die Kaiſerrede vom 31 . Auguſt 1907 zu Münſter , ausgeführt :

„ Der Kaiſer will keinen Unterſchied zwiſchen den Angehörigen der beiden
chriſtlichen Konfeſſionen , „ſtehen ſie doch — ſagt er, beide auf dem Boden des

Chriſtentums und beide ſind beſtrebt , treue Bürger und gehorſame Untertanen zu
ſein “; wer in der Geſinnung , die in Chriſtus ihr höchſtes Vorbild erkennt , mit

ihm zuſammenwirken will , den will der Kaiſer freudig als Mitarbeiter annehmen ,
„er ſei wer und wes Standes er wolle “. Das den Kaiſer berückende „ſchöne
Bild verſöhnlicher Einheit “ ſollte , meine ich, auch vorſchweben unſerem Bundesrat
und ſollte auch vorſchweben den einzelſtaatlichen Regierungen . ( Lebhafte Zu⸗
ſtimmung in der Mitte . ) Wenn dies Bild durchgeführt wäre , dann würden die

Katholiken in den einzelnen Staaten keinen Anlaß haben , zu klagen über die

Imparität , die in Geſetzgebung und Verwaltung ihnen gegenüber noch immer

geübt wird . ( Lebhafte Zuſtimmung in der Mitte . ) Ich habe über dieſe Fragen
kurz geſprochen am 25. Februar dieſes Jahres ; ich habe nicht gefunden , daß im

Laufe dieſes Sommers auch nur die geringſte Aenderung gegenüber dieſer , auch
gegneriſcherſeits als berechtigt anerkannten Klage eingetreten ſei. Wie ſieht ' s denn
mit der Parität im Reich und in Preußen als dem Staate , an deſſen Spitze der

Kaiſer ſteht , aus ? Hat ſich denn der Gedanke des Kaiſers in Wirklichkeit
umgeſetzt in dem §S 16, den wir in dem Vereinsgeſetz vorgeſchlagen bekommen .
Sind unſere Krankenpflegerinnen , die doch in Preußen zugelaſſen ſind , den

Diakoniſſinnen in Preußen gleichgeſtellt ? Wo bleibt da die Annahme eines jeden
zur Mitarbeit , „er ſei wer und wes Standes er ſei “?

Meine Herren , wir werden ungeachtet des Mangels der Parität unſererſeits
dem Rufe des Kaiſers hier im Reichstag , ſoweit es in unſeren Kräften ſteht ,
entſprechen . Wir werden auf Grund unſerer Auffaſſung nach Maßgabe der

Reichsgeſetzgebung an den Aufgaben des Reichs uns beteiligen zum Wohle und

4 Intereſſe von Reich und Volk . “ ( 60. Sitzung vom 28. November 1907

. 1876 . )
Im April 1908 iſt bekannt geworden , daß die braunſchweigiſche

Regierung einen Geſetzentwurf einbringen will , der die Beſtimmungen
über die Seelſorge durch nicht in Braunſchweig zugelaſſene katholiſche
Geiſtliche in einigen Punkten erleichtern ſoll .
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§ 46 . Die Freiheit der Miſſionstätigkeit in Togo
forderte der Abg . Erzberger am 19 . März 1908 : „ In Togo iſt nach den
mir zugegangenen Informationen den Miſſionaren verboten , in den

Bezirken Sokode und Mangu eine Anſiedlung zu gründen . Sie

dürfen ſich auch als Privatleute dort nicht aufhalten , während den

Kaufleuten ohne weiteres der Aufenthalt dort geſtattet iſt . ( Hört !
hört ! in der Mitte . ) Es iſt ja ganz klar — das hat auch der Herr
Staatsſekretär in der Kommiſſion zugegeben — daß eine ſolche Ver⸗

ordnung mit dem Geiſt und dem Wortlaut des § 14 des Schutz⸗
gebietsgeſetzes in Widerſpruch ſteht ; denn dieſer Paragraph garantiert
die Freiheit der Miſſionstätigkeit . “ ( 126 . Sitzung vom 19 . März
1908 S . 4099 . ) Staatsſekretär Dernburg erklärte : „ Zur Frage der
Miſſionszulaſſung in Sokode habe ich zu beſtätigen , daß der § 14 des

Schutzgebietsgeſetzes die Zulaſſung der Miſſionen überall geſtattet ; und
wenn ſie jetzt von Sokode geſperrt ſind , ſo liegen da ſtaatliche und
polizeiliche Rückſichten höherer Ordnung vor , denen auch ſolche Schutz⸗
gebietsgeſetze unterſtehen müſſen . Ich beſtätige aber gern , daß
das Sokodegebiet geöffnet werden ſoll , ſobald die Eiſenbahn da iſt . “
( 126 . Sitzung vom 19 . März 1908 S . 4109 . )

§. 47 . Die Freiheit der religiöſen Vereine und
geiſtlichen Orden brachte das Reichsvereinsgeſetz nicht, ſondern
beſtimmte vielmehr ausdrücklich in ſeinem Paragraphen 24 : „Unberührt
bleiben die Vorſchriften des Landesrechts über kirchliche und religiöſe
Vereine und Verſammlungen , über kirchliche Prozeſſionen , Wallfahrten
und Bittgänge , ſowie über geiſtliche Orden und Kongregationen . “
Mit Recht meinte der Abg . Trimborn in der erſten Leſung des
Entwurfes :

. . „ Ein wirklich freiheitliches und großzügiges Vereinsgeſetz müßte auch die
lirchlichen und religiöſen Vereine und Verſammlungen einſchließlich der Orden und
Kongregationen in ihren rechtlichen Befugniſſen regeln und ſicherſtellen . ( Sehr
richtig ! in der Mitte und bei den Polen . ) Man will in dem Entwurf doch allen

Vereinenund Verſammlungen mehr Freiheit geben . Warum ſchließt man geradedie kirchlichen und religiöſen aus ? ( Sehr richtig ! in der Mitte . ) Warum dieſe
Engherzigkeit ? Da ſtehen England und Amerika denn doch höher . Statt dieſen
germaniſchen Kulturſtaaten zu folgen , zieht man es vor , ſich in den Bahnen des
kulturkämpferiſchen franzöſiſchen Blocks zu bewegen ( ſehr gut ! in der Mitte —
Heiterkeit), wo beim Vereinsgeſetz auch ſtreng geſchieden wird zwiſchen den allgemein

bürgerlichen Vereinen und den gefährlichen kirchlichen und religiöſen Vereinen .
( Sehr richtig ! in der Mitte . ) Liberal , d. h. wirklich liberal iſt das nicht .

Nicht einmal dazu hat man ſich aufſchwingen können , die Prozeſſionen ,die Wallfahrten und die ſonſtigen lirchlichen Aufzüge gleichzuſtellen — und zwar
allgemein und durchweg im Reiche — den Leichenbegängniſſen und den her⸗
kömmlichenHochzeiten. In katholiſchen Ge genden wird der Prieſter , der ſeine

erſte heilige Meſſe lieſt , in feierlichem Zuge abgeholt und zur Kirche geführt ; es
wird der Biſchof , wenn er zur Firmung und Viſitation erſcheint , in feierlichem
Zuge an der Grenze der Pfarrei abgeholt . Die Kinder , die zur erſten heiligen
Kommunion gehen , werden in der Schule verſammelt und von der Schule
hinübergeführt in die Kirche . Gegenüber dieſen Aufzügen greifen nun vielfach
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Landesgeſetze und Polizeiverordnungen und Anordnungen ein, welche dieſelben
entweder verbieten oder von läſtigen Bedingungen , namentlich von Genehmigung
abhängig machen . Genehmigungen werden verſagt , und eine Unſumme von
Denunziationen , von Bitterkeiten und Aergerniſſen entſteht hier , die nicht dem
Frieden der Konfeſſionen dienen . ( Lebhafte Zuſtimmung in der Mitte . ) Sind
das nicht auch zweckloſe Schikanen , mit denen man aufräumen ſollte ? Weil ſie
ein gläubiges Volk treffen , darum ſind ſie doch nicht weniger illiberal ! “
( 69. Sitzung vom 9. Dezember 1907 S. 2102 . )

Der nationalliberale Abg . Dr . Hieber widerſetzte ſich der

Forderung, dieſe Frage durch Reichsgeſetz zu regeln und fügte noch
die Drohung hinzu :

„ Wenn aber je einmal alle dieſe Dinge , wie das Zentrum zu wünſchen
ſcheint , in das Reichsrecht einbezogen werden , wenn man einmal durchſetzen würde ,
daß das Reich die Kompetenz auf dieſem Gebiete für ſich in Anſpruch nimmt,
dann , glaube ich, würden Sie Grund haben , ſich lebhaften Zweifeln darüber
hinzugeben , ob denn eine reichsgeſetzliche Regelung wirklich in einem Sinne
erfolgen kann und wird , der Ihren Wünſchen entſprechen würde . ( Sehr gut !
links . — Hört ! hört ! in der Mitte . ) “ ( 69. Sitzung vom 9. Dezember 1907
S. 2108 . )

Mit andern Worten : Das Reich greift nur ein , wenn es
ſich um Geſetze gegen die religiöſe Freiheit nach Art des Jeſuiten⸗
geſetzes , des Expatriierungeſetzes , des Kanzelparagraphen uſw. handelt .
Der freiſinnige Abg . Dr . Mäller⸗Meiningen lehnte gleichfalls eine
Regelung durch Reichsgeſetz ab . Der Hoſpitant der Nationalliberalen ,
Abg . Everling , in ſeinem Berufe Direktor des Evangeliſchen
Bundes , meinte , daß die Wünſche des Zentrums einen Kulturkampf
bedeuteten , der vom Zentrum ausgehe ; dann ſprach er ſich dagegen
aus , daß die Prozeſſionen freigegeben würden , weil ſie den Straßen⸗
verkehr ſtörten ; gegen die Katholiken aber erhob er dann folgende
unbegründete und unbewieſene Anklagen :

„Solche Prozeſſionen können auch ſtörend auf den konfeſſionellen Frieden
wirken . Jeder , der in ſolchen Gegenden lebt , hat erfahren , daß dort bisweilen
die Hüte vom Kopfe geſchlagen werden , und daß Anklagen gegen Leute erhoben
werden , die nicht mit der nötigen Hochachtung , wie man dann ſagt , der Prozeſſion
begegnet ſind . Ich bin überzeugt , daß das ganze hohe Haus mir darin beiſtimmt ,
daß wir aus dieſen Gründen nicht daran denken können , die Prozeſſionen in
überwiegend katholiſchen Gegenden zu verdrängen ; aber wir müſſen doch wünſchen
und fordern , daß ſie keine größere Ausdehnung in überwiegend evangeliſchen
Gegenden annehmen . “ ( 71. Sitzung vom 11. Dezember 1907 S. 2174 . )

Ebenſo ſprach ſich der Direktor des Evangeliſchen Bundes gegen
die Freiheit der Orden aus :

„ Wer aber ihre Geſchichte ſtudiert , der wird entdecken, daß alle

dieſe Eigentümlichkeiten auf ſie zutreffen . Und dasnötigt den Staat ,
größere Aufſicht über ſie zu beanſpruchen . Die Leitung dieſer Orden
ſitzt vielfach im Ausland . Die große Maſſe der Mitglieder hat kein

Mittel , ſich den Anordnungen , die von oben ergehen, entſchieden
entgegenzuſetzen . Die Gehorſamtheorie dieſer Orden , über deren reli⸗

giöſe Berechtigung oder Nichtberechtigung ich von „dieſer Stelle aus
wieder nicht rechten und reden will , iſt ſo, daß die eigene Willens⸗
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tätigkeit der Mitglieder ſolcher Orden in außerordentlicher Weiſe
beſchränkt iſt . Die Austrittsmöglichkeit iſt durch Gelübde , bald zeit⸗
liche, bald ewige , beſchränkt und faſt unmöglich . Die vermögens⸗
rechtliche Stellung dieſer Mitglieder iſt in ganz abſonderlicher Weiſe
im Unterſchied von anderen Vereinigungen geregelt . “ ( S. 2174 . )

Dann wandte ſich derſelbe Abgeordnete gegen einen Erlaß des

Kriegsminiſters , wonach die geſtellungspflichtigen Ordensbrüder nicht
gehalten werden ſollten , ſich zu amtlichen Unterſuchungen in den allge⸗
meinen Geſtellungslokalen und in Gegenwart aller Anweſenden ent⸗

kleiden zu müſſen ; er bezeichnete dieſe Sache ſogar als „bedeutungs⸗
voll “ . ( S. 2175 . ) Dieſe Stellung der Parteien ließ erkennen , welcher
Wind im Blockreichstage herrſcht ; es war daher nur ſelbſtverſtändlich ,
daß ein Zentrumsabgeordneter in der Kommiſſion erklärte :

„ Wir haben davon Abſtand genommen , Vorſchläge zu machen ,
um in dieſem Geſetz das Recht der geiſtlichen Orden und Kongre⸗
gationen zu regeln , weil nach Lage der Verhältniſſe und dem bis⸗

herigen Laufe der Kommiſſionsverhandlungen irgend ein Erfolg
damit nicht zu erzielen ſein würde . Dabei betonen wir ausdrücklich ,
daß wir grundſätzlich nach wie vor auf dem Standpunkt ſtehen , daß
ein ideales Vereinsgeſetz auch die Rechte der gedachten Vereinigungen
regeln ſollte . Wir werden uns der Abſtimmung über § 24 Abſ . 1

27 5 enthalten . “ ( I . Seſſ . 1907/08 Druckſ . Nr . 819

B. Staatliche Gleichberechtigung der

Konfeſſionen .
§ 48 . Der Kampf gegen die Katholiken in ein⸗

zelnen Kriegervereinen iſt vom Abg . Erzberger ſowohl in der

Budgetkommiſſion wie im Plenum es Reichstages am 4. Februar
1908 beſprochen und ſcharf gekennzeichnet worden . Er führte Vor⸗

kommniſſe in Fulda, Merzig , im Saarrevier und in Alienburg an ,
die dartun , wie ſeitens einzelner Bezirkskommandos und anderer

militäriſcher Behörden gegen die Katholiken und Zentrumswähler vor⸗

gegangen worden iſt . „ Der Bezirkskommandeur von Saarburg hat auf
dem Kriegervereinstage am 16 . Juli in Merzig eine Rede gehalten,
in welcher ſich auch folgender Paſſus fand :

„Ja, meine Herren , die deutſche Königstreue , die ſchnurgerade Verbindung
im Herzen eines jeden Untertanen mit dem Herzen Seiner Majeſtät, darf nicht

AI. langde 5 die 1715 kaiſerlichen Throns gelangen ( über Nom) , auch

fürtert zn
irgen er politiſchen Partei , um hier erſt geläutert und

Dieſe Rede iſt ein ganzes Jahr nach den Wahlen gehalten und
hat an der Saar und Moſel Empörung hervorgerufen , um ſo mehr ,

EECCCC0
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als mit den Worten „ auf dem Umweg über Rom “ geſagt wird :
ihr ſeid Staatsbürger zweiter Klaſſe , eure Loyalität gegen den Kaiſer
und König iſt nicht die richtige , ihr dürft nicht den Umweg über
Rom einſchlagen . Das iſt um ſo bemerkenswerter , als niemand
anders als der oberſte Kriegsherr am 9. Auguſt 1905 in Gneſen
eine Rede gehalten hat , die auch im „Reichsanzeiger “ geſtanden hat ,
weshalb mir der Herr Präſident geſtatten wird , daß ich den Paſſus
daraus verleſe. Der Kaiſer führte hierbei aus :

„ Als bei meinem letzten Beſuch im Vatikan der greiſe Leo XIII . von mir
Abſchied nahm , da faßte er mich mit beiden Händen , und trotzdem ich Proteſtant
bin , gab er mir ſeinen Segen mit folgendem Verſprechen : Ich gelobe und ver⸗
ſpreche Eurer Majeſtät im Namen aller Katholiken , die Ihre Untertanen ſind,
ſämtlicher Stämme und jeden Standes , daß ſie ſtets treue Untertanen des

8 und Königs von Preußen ſein werden . “ ( Lebhaftes Bravo in
er

Nun bin ich der Anſicht, daß, wenn der oberſte Kriegsherr für
die deutſchen Katholiken den „ Umweg über Rom “ , wie der Bezirks⸗
kommandeur ſich auszudrücken beliebt , gewählt hat , man den Krieger⸗
vereinen das nicht als Verbrechen anrechnen kann . ( Sehr gut ! in
der Mitte . ) Ich bin weiter der Anſicht , daß die Königstreue , die
ruht auf der Religion und auf dem Satze : „ Gebt dem Kaiſer , was
des Kaiſers iſt , und Gott , was Gottes iſt “, viel feſter und un⸗
wandelbarer iſt , als die, die bloß auf Nützlichkeitserwägungen auf⸗
gebaut iſt . “ ( 94 . Sitzung vom 4. Februar 1908 S . 2882

Kriegsminiſter von Einem hat in der Budgetkommiſſion erklärt ,
daß der betreffende Bezirkskommandeur gerügt worden ſei. Auch
das Vorgehen gegen Katholiken in den Kriegervereinen an der Saar

9 de rügte der Redner ſcharf, wie es auch die Abgg . Roeren und Marx
im Abgeordnetenhauſe taten .

§ 49 . Für die Harität in der Armee trat der Abg.
Gröber am 30 . März 1908 mit Entſchiedenheit ein ; er trug eine
Anzahl von Fällen vor , wo jüdiſchen Einjährig⸗Freiwilligen erklärt
worden iſt , daß ſie nicht zum Reſerveoffizier befördert werden , auch
wenn ſie noch ſo tüchtig ſeien ; es ſei denn , ſie würden einen Religions⸗
wechſel vollziehen . Mit Recht meinte der Abg. Gröber : „ Wenn
die Angehörigen der verſchiedenen Glaubensbekenntniſſe ihre ſtaats⸗
bürgerlichen Pflichten erfüllen , dann haben ſie auch den moraliſchen
Anſpruch auf gleiche Behandlung im Staat , und ich darf hervor⸗
heben, daß die Angehörigen der Minderheitskonfeſſionen in Deutſch⸗
land im Moment der Gefahr , ſpeziell im letzten großen Kriege ,
ebenſo gekämpft und geblutet haben , wie die Angehörigen der Mehr⸗
heitskonfeſſion . “ ( 134 . Sitzung vom 30 . März 1908 S . 4443 . )

§ 50 . Die Darität in der Arbeiterverſicherung iſt
ſeit vier Jahren immer vom Abg . Erzberger gefordert und auch
manches erreicht worden . Am 28 . März 1908 führte er aus :

ee
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„Ich bedaure , daß bei der ganzen Heilſtättenbehandlung uns bisher noch
gar kein amtliches Material darüber gegeben worden iſt , wie es denn mit der
Seelſorge in den einzelnen Heilanſtalten geregelt iſt . Ich habe bereits in den
Jahren 1906 und 1907 auf dieſen Punkt aufmerkſam gemacht . Ich bedaure es
ganz beſonders , daß man bei den einzelnen Heilſtätten dazu übergeht, immer
Simultankapellen und Simultankirchen zu errichten . Dieſe haben ſich bisher immer
noch als eine nicht glückliche Einrichtung gezeigt ; faſt jederzeit ſind Reibungen vor⸗
gekommen . . . . Auffallend iſt das Reſultat , das ſich ergibt , wenn man das
Pflegeperſonal in dieſen Heilſtätten der einzelnen Verſicherungsanſtalten durchgeht .
Nach einer amtlichen Statiſtik , die 1905 erſchienen iſt , ſind von 170 Köpfen , die
in dieſen Heilſtätten beſchäftigt ſind , nur 9 katholiſcher Konfeſſion und
71 zweifellos evangeliſcher Konfeſſion , während ſich in dem Reſt von
90 Perſonen das Konfeſſionsverhältnis nicht genau ermitteln läßt . Nach ver⸗
ſchiedenen Mitteilungen ſollen aber hiervon 80 nichtkatholiſch ſein . Es ſind nur
zwei Anſtalten , die katholiſches Pflegeperſonal haben , in der Oberpfalz und
Schwaben , während auf der anderen Seite 20 Anſtalten mit 71 Köpfen des
Heilperſonals an evangeliſche Organiſationen , Diakoniſſinnen , evangeliſches Hen⸗
riettenſtift , Karlsbrüder uſw. , überwieſen ſind . Dieſes Verhältnis iſt um ſo auf⸗
fallender , als ſich dieſe nicht paritätiſche und nicht gerechtfertigte Behandlung auch
in Provinzen zeigt , wo der katholiſche Bevölkerungsteil einen ganz erklecklichen
Anteil ausmacht ; z. B. in Schleſien , das , wenn ich nicht irre , zu 50 Prozent
katholiſch iſt , ſind ſämtliche vier Anſtalten nichtkatholiſchen Organiſationen über⸗
wieſen , in Baden 2, in Württemberg 2, im Knappſchaftsverein Bochum 3, in
Hannover ſämtliche 6. Da iſt der Wunſch doch angezeigt , daß den katholiſchen
krankenpflegenden Orden mehr Rückicht gewährt wird , und auch ſie bei der Be⸗
ſetzung dieſer Heilſtätten mit ihrem Perſonal herangezogen werden . “ ( 133. Sitzung
vom 28. März 1908 S. 4401 . )

Er wies dann beſonders darauf hin , daß die Verſicherungs⸗
anſtalten auch für Krankenpflegeſtationen der Ordensſchweſtern und

Diakoniſſen Beiträge leiſten und wünſcht eine Ausdehnung dieſer
Fürſorge , namentlich im Intereſſe des platten Landes . Der Hoſpitant
der Nationalliberalen , Abg . Everling , hielt es für geboten , dem
Abg . Erzberger vorzuwerfen , daß er „einen konfeſſionellen Be⸗

unruhigungsbazillus “ hineingetragen habe . ( S. 4408 . ) Die Klagen
und Beſchwerden ſelbſt mußte der Redner zugeben . Auch die frei⸗

ſinnigen Abgg . Cuno und Schrader ſprachen ſich gegen die
„Hereinziehung der konfeſſionellen Momente “ aus , worauf der Abg.
Erzberger erwiderte :

„ Als der Herr Abg . Graf Carmer am 13. März 1908 hier in dieſem
ohen Hauſe ähnliche Forderungen vertreten hat wie ich, iſt es weder dem Herrn
bg. Everling noch dem Herrn Abg . Mugdan , der gleich nach dem Herrn Abg.

Grafen v. Carmer folgte , eingefallen , auch nur einen Ton dagegen zu ſagen , daß
der Herr Graf v. Carmer „konfeſſionelle Momente “ , wie Herr Abg . Cuno ſich
auszudrücken beliebte , hereingetragen habe , ſondern im Gegenteil : Herr Abg.
Mugdan hat damals geſagt , er ſtimme dem Herrn Abg . Grafen Carmer in dieſer
Richtung vollſtändig bei in dem, was er über die Krankenpfleger geſagt habe .
Wenn ich aber dasſelbe ſage , kommt der Fraktionsvertreter des Herrn Abg.
Dr. Mugdan her und wirft dem Zentrum konfeſſionelle Momente vor . ( Sehr
richtig ! in der Mitte . ) Meine Herren , das , was der Herr Graf Carmer
ausgeführt hat , und was die Zuſtimmung des Herrn Staatsſekretärs
des Innern gefunden hat für die Diakoniſſinnen , das darf ich auch
in dieſem hohen Hauſe für die katholiſchen Krankenpflegeorden
ausſprechen . ( Sehr richtig ! in der Mitte . ) Wenn ich das nicht tun würde ,
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würde ich das als eine Verletzung meiner Pflicht anſehen . Ich habe , geſtützt auf
eine amtliche Statiſtik , das vorgebracht , was ich in meiner erſten Rede auszu⸗
führen mir erlaubt habe . Dieſes Recht nehme ich für mich in Anſpruch und da⸗
durch arbeite ich für volle Parität , für Gleichberechtigung der Konfeſſionen in
dem großen Gebiet der Verſicherungsanſtalten . Daß man angeſichts dieſer Tat⸗
ſachen von einem konfeſſionellen Beunruhigungsbazillus ſpricht , muß ich nochmals
mit Entſchiedenheit zurückweiſen . “ ( 133 . Sitzung vom 28. März 1908 S. 4413 . )

§ 51 . Ueber angebliche Wahlbeeinfluſſungen durch
katholiſche Geiſtliche ließ ſich der nationalliberale Abg . Ever⸗

ling im Anſchluß an einen Wahlproteſt gegen die Wahl des Abg.
Becker⸗Arnsberg am 26 . Februar 1908 aus ; er ſtellte dabei alle

Behauptungen des Proteſtes , über die kein Beweis erhoben wurde ,
als feſtſtehende Tatſachen hin ; dann forderte er vom Zentrum eine

öffentliche „Mißbilligung dieſer Vorkommniſſe “ . ( 109 . Sitzung vom
20 . Februar 1908 S . 3422 . ) Es erübrigt ſich der Zuſatz , wie dieſe
Forderung ſich im Munde des Direktors des Evangeliſchen Bundes
ausnimmt . Der Abg . Gröber aber antwortete ihm :

„ Der Herr Abg . Everling hat uns zu einer Aeußerung provoziert über die
Behauptungen , die in einem Wahlproteſt enthalten ſind . Er ſcheint ohne jeden
Beweis ſofort die Wahrheit der einſeitigen Behauptung dieſes Wahlproteſtes an⸗
zunehmen . ( Sehr richtig ! in der Mitte . ) Ich muß ihm demgegenüber erklären ,
daß ich ohne Beweiserhebung zunächſt gar keinen Anlaß habe , all dieſe ein⸗
ſeitigen Behauptungen als feſtſtehende Tatſachen anzuerkennen . Wenn er aber
von mir eine Erklärung allgemeiner Art wünſcht ( Zurufe von den National⸗
liberalen ) — ja , ich kann doch nicht auf Dinge antworten , die ich nicht als wahr
anzuerkennen vermag ! —, wenn er wünſcht , daß wir eine allgemeine Erklärung
abgeben , ſo hat er mir dieſe ſchon vorweggenommen ( ſehr richtig ! in der Mitte ) ,
indem er aus meinen früheren Aeußerungen das zitiert hat , was ich heute auch
ſagen kann , nämlich , daß wir eine parteipolitiſche Agitation von der Kanzel aus
durchaus verwerfen . ( Sehr richtig ! in der Mitte . ) Nun möchte ich aber den
Herrn Abg . Everling erſuchen , ſeinerſeits eine ſolche Erklärung auch für die
evangeliſchen Geiſtlichen abzugeben . ( Sehr richtig ! in der Mitte und
Heiterkeit . ) Er iſt doch nicht unſer Zenſor für die katholiſchen Mitglieder
des Hauſes ( ſehr richtig ! in der Mitte ) , und wenn er von uns eine ſolche
Aeußerung verlangt , ſo wird er „zur Einigkeit ſehr viel beitragen “, wenn er auch
bezüglich der evangeliſchen Geiſtlichen dieſelbe Erkläuung abgibt . ( Sehr gut ! und
Heiterkeit in der Mitte . ) Ich erwarte das , meine Herren , daß er eine ſolche Er⸗
klärung abgibt ( Heiterkeit in der Mitte ) , und dann habe ich gegen ſeine Auf⸗
forderung gar nichts weiter einzubenden . Nur die Bemerkung möge er mir noch
geſtatten . Er ſcheint anzunehmen , daß nur auf katholiſcher Seite ſolche Sünder
vorkommen ; auf evangeliſcher Seite komme ſo etwas nicht vor , es liege wenigſtens
kein Beweis vor ! Aber lieber Herr Kollege , Sie ſind noch erſt kurze Zeit im Hauſe
und haben noch nicht viele Wahlprüfungsverhandlungen durchmachen müſſen . Ich
bin ſchon mehr als 20 Jahre im Hauſe , und da kann ich Ihnen ſagen : ich habe
ſchon recht viele Erörterungen darüber gehört , daß auch auf evangeliſcher Seite
ähnliche Verfehlungen vorgekommen ſind . “ ( 109 . Sitzung vom 26. Februar
1908 S. 3423 . )

Die Debatte ſchloß mit dem Ratſchlage des Abg . Gröber an

Everling , daß er „vielleicht ſchließlich bei ſeinem guten Herzen auch noch
über die Katholiken gerechter denken lernen “ werde . ( S. 3425 . )
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C. Staatliche Förderung des ſittlich - religiöſen
Volkswohls .

§ 52 . Die Sonntagsruhe im Gewerbebetrieb will
folgender Zentrumsantrag fordern : die verbündeten Regierungen zu
erſuchen , tunlichſt bald einen Geſetzentwurf vorzulegen , durch welchen
bezüglich der gewerblichen Sonntagsruhe beſtimmt wird , daß

1. die den Arbeitern zu gewährende Ruhe (§S 105b RG0 . )
mindeſtens für jeden Sonn⸗ und Feſttag ſechsunddreißig , für
zwei aufeinanderfolgende Sonn⸗ und Feſttage ſechzig Stunden

etrãgt ;
2. die Arbeitszeit der Handlungsgehilfen , ⸗Lehrlinge und Arbeiter ,

ſoweit ſie nicht in offenen Verkaufsſtellen beſchäftigt werden
C. 1390 RGO. ) , auf höchſtens zwei Stunden an Sonn⸗ und
Feſttagen beſchränkt wird ;

3. eine ortsſtatutariſche Regelung der Sonntagsruhe ( § 105 b
RGOO. ) auch dahin ermöglicht wird , daß die Zulaſſung der
Beſchäftigung an beſtimmte Bedingungen geknüpft wird ;

4. den in Schank⸗ und Gaſtwirtſchaften beſchäftigten Perſonen
tunlichſt an jedem Sonn⸗ und Feiertag , mindeſtens aber an
jedem zweiten Sonntag der Beſuch des Gottesdienſtes ihrer
Konfeſſion ermöglicht wird ( § 105i RGO. ) ;

5. die Sonntagsruhe auf die in der Binnenſchiffahrt beſchäftigten
Perſonen ausgedehnt wird . (I. Seſſ . 1907/08 Druckſ . Nr. 518. )
Der Antrag iſt gegen die Stimmen der Konſervativen und

Nationalliberalen angenommen worden . — In der Budgetkommiſſiondes Reichstags und dann auch im Plenum desſelben wurde folgender
Antrag des Abg. Gröber einſtimmig angenommen , den Herrn
Reichskanzler zu erſuchen , dafür Sorge zu tragen , daß den von der
Militärverwaltung beſchäftigten Arbeitern ihr Lohn auch für die

Feiertage gewährt wird . (I. Seſſ . 1907/08 Druckſ.r . 611.

Abg. Hamecher hat am 14 . Februar 1908 ausgeführt :
„ Dann komme ich zu der Reſolution der Budgetkommiſſion , die ihrenUrſprung vom Zentrum herleitet , nämlich Anordnungen zu treffen , daß im Inter⸗

eſſe der Durchführung der Sonntagsruhe die Annahme von Paketen an
den Poſtſchaltern an den Vorabenden der Sonn⸗ und Feiertagebis nachmittags 6 Uhr erfolgt .

Ueber die Notwendigkeit der Sonntagsruhe ſind wir uns wohl alle einig ,
und wenn das der Fall iſt , müſſen wir es als richtig anerkennen , daß die recht⸗zeitige Beendigung der Arbeit am Vorabend der Sonn⸗ und Feiertage untrennbarmit der Sonntagsruhe verbunden iſt . ( Sehr richtig ! in der Mitte . ) Dieſe recht⸗zeitige Beendigung der Samstagsarbeit gehört eben zur Sonntagsruhe , und meine

n, dem gegenüber iſt die Auflieferung der Hauptmaſſen der Paketſendungenim letzten Augenblick vor Schalterſchluß nur und nichts anderes als ein alter ,
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kelioiz allerdings tief eingewurzelter , aber darum nicht minder verwerflicher Unfug . “
WMf ( 101 . Sitzung vom 14. Februar 1908 S. 3119 . )

Mit Recht hob er noch hervor :

„ Ganz beſonders aber muß ich es bedauern , daß der Redner
der konſervativen Fraktion hier den Standpunkt , den die konſervative
Fraktion in früheren Jahren zur Sonntagsruhe eingenommen hat ,
verlaſſen hat . Meine Herren , die Konſervativen verleugnen damit

ihre rühmliche hiſtoriſche Stellung zur Sonntagsheiligung ( ſehr richtig !
in der Mitte ) , und , meine Herren , das möchte ich den Herren noch⸗
mals ans Herz legen , um ſie, wenn möglich , zu einer Reviſion ihrer
Stellungnahme zu veranlaſſen . “ Aber trotzdem haben die Konſerva⸗
tiven gegen die Reſolution geſtimmt , die jedoch Annahme fand , da
vom Block ein Teil der Freiſinnigen mit dem Zentrum , den

Sozialdemokraten und den Polen ſtimmte .

§ 53 . Den Nampf gegen die Unſittlichkeit in Schrift
und Bild hat der Abg. Ro eren ſowohl im Abgeordnetenhauſe wie

im Reichstage mit Erfolg geführt und eine immer größere Mehrheit
für ſeine Anſichten gewonnen .

„ Wenn der Schmutz ſich heutzutage ſo breit macht und das
Treiben der gewiſſenloſen Spekulanten , Händler , Verleger und Lite⸗
raten ſich in ſo dreiſter und frecher Weiſe zeigt , ſo hat dies weniger
ſeinen Grund in dem Mangel ausreichender geſetzlicher Beſtimmungen
als in der Mangelhaftigkeit der Anwendung der beſtehenden Geſetze.
Die Behörden zeigen auf dieſem Gebiete eine Zaghaftigkeit , Nach⸗
ſicht und Milde wie auf keinem anderen Gebiete , und wie es auf
keinem anderen Gebiete weniger angebracht iſt als gerade hier . “
( 108 . Sitzung vom 25 . Februar 1908 S . 3368 . )

Dann wies er beſonders auf den Mißbrauch mit dem Anhören
von Sachverſtändigen hin . „ Der Richter hat ſich lediglich zu fragen ,
ob dies Bild , die Schrift geeignet iſt , das ſittliche Volksempfinden zu
verletzen und zur Lüſternheit zu reizen , und dieſe Frage kann der

Richter ebenſo gut beantworten wie der Künſtler . Das iſt eine

Frage , die jeder ſittlich fühlende Menſch beantworten kann , der Kauf⸗
mann , der Gewerbetreibende , der Arzt, Eltern und Erzieher . Das

iſt ſo ſelbſtverſtändlich , daß ſich darüber gar nicht ſtreiten läßt . . Wir

ſehen in der Kunſt eine ſchätzenswerte Mitarbeiterin in der Pflege
unſeres ſittlichen Volkslebens , und Torheit wäre es , wenn wir dieſe
unſere Mitkämpferin gegen die öffentliche Unſittlichkeit in Feſſeln
legen wollten . ( Sehr richtig ! aus der Mitte . ) Was wir wollen , iſt
nicht die Knebelung der Kunſt , ſondern die Freiheit derſelben ( Bravo!
in der Mitte ) , die Befreiung derſelben von ihrem gefährlichſten Feinde ,
von jenem Schmutz , der ſich unter dem Deckmantel der Kunſt breit⸗
macht , in Wirklichkeit aber die Kunſt nur degradiert zur Dienerin
des Gemeinen . ( Sehr richtig ! in der Mitte . ) Wir wollen die Kunſt
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befreien von den Auswüchſen , durch die ſie erniedrigt wird, und wenn

jemand darin eine Knebelung der Kunſt findet, ſo beweiſt er damit

nur , daß er weder ein richtiges Verſtändnis noch eine richtige
Empfindung für die Kunſt hat. “) ( S. 3372. )

Der freiſinnige Abg . Dr . Müller⸗Meiningen hingegen legte am
30 . März 1908 allen Wert auf die Zuziehung von Sachverſtändigen ,
mußte aber zugeben , daß „die Obſzönität in Bildern in den letzten
Jahrzehnten ungemein zugenommen hat “ . ( 135 . Sitzung vom 30 . März
1908 S . 4459 . ) Der nationalliberale Abg . Wölzl , der München !
vertritt , hinwieder meinte , „ daß jeder ſittlich ernſt denkende Mann
nur voll und ganz Wort für Wort das unterſchreiben kann , was
Herr Abg . Roeren letzthin im preußiſchen Abgeordnetenhauſe und

hier in ſeinem Kampfe gegen die Anſittlichkeit geſprochen hat “.
( 135 . Sitzung vom 30 . März 1908 S . 4462 . ) Damit kann der

Abg . Roeren vollſtändig zuftieden ſein , wenn auch der Abg.
Dr . Müller⸗Meiningen anderer Anſicht iſt .

§ 54 . Der Kampf um den § 175 des Strafgeſetz⸗
buches ( Homoſerualität ) nahm eine ganz neue Wendung duürch die

I Moltke⸗Harden und deren Folgen . Die Petinionen um Auf⸗
ung dieſer Strafbeſtimmung ſind ſchon früher nicht günſtig auf⸗

genommen worden ; nun konnte unter dem Eindruck dieſer Pro⸗
zeſſe und des Prozeſſes Brand⸗Bülow der Zentrumsabgeordnete
Dr . Belzer als Berichterſtatter in der Petitionskommiſſion den An⸗
trag ſtellen :

1. über die Petitionen des Dr . Hirſchfeld in tten und Genoſſen
bezw. d0. . Nehbach 34 2. W Wuheblng
des § 175 des Strafgeſetzbuchs

zur Tagesordnung überzugehen ;
2 . ——— Reſolution anzunehmen : die verbündeten Negierungen zu
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a) die Zivil⸗ und Militärbehöreen anzuweiſen , den beſtehenden Geſetzes⸗

N ohne Anſehen der Perſon unnachſichtlich Geltung zu ver⸗

b ) 3 5 100der Bultteſnin h . . Abänderung des Ageſet un e laſſen , dur
welche die Ausnutzung des We (luhVor⸗
geſetzte , Arbeitgeber uſw . ) zu unſittlichen Zwecken nach § 175 des
Strafgeſetzbuches unter erhöhte Strafe geſtellt und

e) in welcher das Schutzalter ( § 8 176 , 182 , 184 und 184a des Straf⸗
geſetzbuchs ) auf 18 Jahre erhöht wird .

( . Seſſ . 1907/08 Druckſ . Nr . 604 . )

Dieſer Antrag iſt in der Kommiſſion einſtimmig angenommen
worden und das Plenum des Reichstages ſtimmte ohne Debatte zu.
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